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Information:

Wir verweisen auf Vorlage 6991/2022 vom 25.01.2023 und die E-Mail vom 29.03.2023 und
geben folgende Sachstandsmitteilung zur Kenntnis:

- Antragsunterlagen nach § 26 POG: Die Antragsunterlagen zur Genehmigung der
Veranstaltung wurden fristgerecht am 13.03.2023 bei der örtlichen Ordnungsbehörde
eingereicht. Die Weiterleitung an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (KV MYK)
erfolgte ebenfalls am 13.03.2023.

- Ordnungsdienst: Der Ordnungsdienst wird zum Lukasmarkt 2023 durch die örtliche
Ordnungsbehörde in Abstimmung mit der KV MYK ausschließlich durch kommunale
Vollzugskräfte durchgeführt.

- Sanitätsdienst: Auf Grundlage der Erfahrungswerte des Lukasmarkt 2022 wurden
durch die Rettungsdienstbehörde (KV MYK) neue Berechnungen zur Bemessung des
Sanitätsdienstes durchgeführt. Die Bemessung für den Lukasmarkt 2023 erfolgt
erstmalig nach dem Kölner Algorithmus. Aufgrund der neuen Berechnungen kommt
es im Vergleich zum Lukasmarkt 2022 zu Kosteneinsparungen im Bereich des
Sanitätsdienstes von rd. 3.500 €.

- Notbeschallungsanlage: Eine weitere große Aufgabe für die Verwaltung stellt,
aufgrund von notwendigen Nachsteuerungen, die Notbeschallung am Lukasmarkt
2023 dar. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Vorlage 7101/2023. Die
Verwaltung wird eine unmittelbare Umsetzung im Rahmen der vergaberechtlichen
Voraussetzungen durchführen um die Genehmigung des Lukasmarktes nicht zu
gefährden. Die Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben könnte notwendig
sein.

Die o.a. Maßnahmen, sowie die Anlage 1 wird nunmehr für den Lukasmarkt 2023 durch die
Verwaltung umgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Einsparungen in Höhe von rd. 3.500 € im Bereich Sanitätsdienst
In wieweit diese Mittel für weitere notwendige Maßnahmen verwendet werden müssen, wird
sich nach finaler Abstimmung mit der KV MYK zeigen.

Anlagen:
Anlage 1: Übersicht Anpassungen Sicherheitskonzept Lukasmarkt 2023

Mitteilung 6991/2022/1
Vorgänger-Vorlage: 6991/2022

Fachbereich 1
Herr Hoffmann

Sicherheitskonzept Lukasmarkt 2023

Folgenden Gremien zur Kenntnis:

Marktausschuss


